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Gebräuche des Landkrieges — insbeson
dere aus dem 2. Abschnitt, 3. Kapitel. Dort 
ist auch festgelegt, wer als Parlamentär 
oder als Begleitpersonal gilt (z. B. Bevoll
mächtigter einer Seite mit bestimmter

§283

Kennzeichnung in Begleitung eines Dol
metschers usw.), vgl. § 93 Anm. 8.

2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
sejzt Vorsatz voraus.
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§ 283
Schwere und besonders schwere Fälle .

(1) Militärstraftaten nach den §§ 279 bis 282 können in schweren Fällen mit Freiheits
strafen nicht unter einem Jahr bestraft werden.

(2) Militärstraftaten nach § 254 Absatz 4, § 256 Absatz 4, § 257 Absatz 3, § 259 Absatz 4, 
§§260, 267 Absatz 3, §276 Absatz 3, §§277 und 278 können in besonders schweren 
Fällen mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft werden.

1. § 283 droht härtere Sanktionen bei 
schweren und besonders schweren Fällen 
einzelner Militärstraftaten an. Diese Norm 
ist untergliedert in schwere Fälle von Mi
litärstraftaten nach den ,§§ 279 bis 282 
sowie in besonders schwere Fälle einzelner 
Militärstraftaten. Die schweren und beson
ders schweren Fälle sind ausschließlich 
aufgezählt. 2

2. Absatz 1 ist nur im Zusammenhang 
mit Kampfhandlungen und Abs. 2 nur im 
Falle des Verteidigungszustandes anzuwen
den. Die schweren und besonders schweren 
Fälle im Sinne dieser Norm tragen Aus
nahmecharakter. Besonders schwere Fälle 
liegen nur vor, wenn durch die von ihnen 
erfaßten Militärstraftaten außergewöhn
lich schwerwiegende Folgen insbesondere 
für die Gefechtsbereitschaft oder Kampf

fähigkeit der Truppe eingetreten sind 
(vgl. § 259 Anm. 4).
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